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GL/043/2021 

Sachgebiet 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Geschäftsleiter Herr Schubert 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Schulverbandsversammlung   öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Beratung und ggf. Beschluss über die Kooperation in Admin-Tätigkeiten zwischen 
der Stadt und den Schulverbänden 

 
Sachverhalt: 
 
Die Aufgaben in der EDV-Betreuung nehmen ständig zu; während die Beschaffung von Hard- und 
Software über die Verwaltung der Stadt geregelt ist, ist die Administratoren-Tätigkeit im Schulver-
band bisher vollkommen ungeregelt. Man hat sich bisher damit beholfen, dass man einzelne Leh-
rer mit Administratorentätigkeit beauftragt hat.    
 
Durch die Stärkung der Digitalisierung an den Schulen wird der Aufgabenbereich der Administrato-
ren weiterwachsen; nachdem auch in der Stadtverwaltung die Administratoren-Tätigkeit neu gere-
gelt werden wird, ist die Frage aufgetaucht ob man die Stadtverwaltung mit Außenstellen sowie die 
Schulen mit einem gemeinsamen Administrator ausstatten könnte.  
 
Für die Stadt wird der Aufwand mit 0,5 bis 0,6 berechnet, setzt man bei jedem Schulverband 0,2 
an, wäre eine gemeinsame Vollzeitstelle zu besetzen. Ein gemeinsamer Administrator hätte den 
Vorteil der kurzfristigen Erreichbarkeit bei Problemen, zudem könnte eine Vergabe nach außen 
(die meist sehr kostenintensiv ist) unterbleiben.  
 
Angedacht ist auch, dass der Administrator sich fachlich zu notwendigen Beschaffungen im EDV 
Bereich äußert (hier besteht auch ein erhebliches Defizit) und Förderkulissen zusammen mit der 
Verwaltung abarbeitet.  
 
Nach einer Erklärung der Schulleitung, wie man sich die Administratoren-Tätigkeit in der Schule 
vorstellt, kann der Schulverband beraten, ob an einer gemeinsamen Lösung Interesse besteht.   
 
Welcher Vergütungsgruppe ein Administrator zuzuordnen wäre, wird die Verwaltung beim KAV 
abfragen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist wohl von EG 9 b auszugehen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Beschlussvorschlag wird entsprechend dem Lauf der Beratung durch den Bürgermeister for-
muliert.  
 
 


